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RS UVS Steiermark 2001/10/15 30.17-
154/2000
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.2001

Rechtssatz

Eine Zustellung nach § 24 ZustG, etwa die Ausfolgung versandbereiter Schriftstücke unmittelbar bei der Behörde an

den Empfänger, setzt voraus, dass die Behörde das von ihr stammende Schriftstück direkt an den (bezeichneten)

Empfänger ausfolgt. Daher liegt keine solche Zustellung vor, wenn die Behörde ihren versandbereiten

Baueinstellungsbescheid der bei ihr beschäftigten Lebensgefährtin des Bruders des Empfängers übergibt. Eine Heilung

dieses Zustellmangels tritt erst nach § 7 ZustG mit dem nachweislichen Zukommen des Schriftstückes an den

Empfänger ein.

Schlagworte

Zustellung Empfänger Behörde Übergabe Unmittelbarkeit Heilung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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